
Unternehmenspublikationen Publications d'entreprises Pubblicazioni d'imprese
No 233 Mittwoch, 03.12.2003 121. Jahrgang

        

BSI MONEY MARKET FUND SICAV
Geschäftssitz: 291, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg

Handelsregister: Luxemburg B 86.861

BEKANNTMACHUNG
Hiermit werden die Anteilsinhaber des BSI Money Market Fund Sicav (nachfolgend die
«Sicav») darüber informiert, dass am 5. Januar 2004 (nachfolgend der «Tag des Inkrafttre-
tens») unter der Voraussetzung, dass die ausserordentliche Generalversammlung, die für den
5. Januar 2004 einberufen wird, rechtswirksam über die Tagesordnungspunkte abstimmt und
diese annimmt, die Anlagepolitik der nachfolgend genannten Teilfonds wie folgt geändert wird,
um die Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für
gemeinsame Anlagen zu erfüllen:

BSI Money Market Fund Sicav – EUR

Der Teilfonds legt wenigstens zwei Drittel seines Vermögens entsprechend dem Grundsatz der
Risikostreuung in Anleihen, Wechseln und anderen festverzinslichen (einschliesslich Null-
kuponanleihen) und zinsvariablen gesicherten oder ungesicherten Wertpapieren (vorausge-
setzt, dass ihre Zinssätze wenigstens einmal jährlich an die Marktbedingungen angepasst wer-
den) von öffentlichen Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern, in
ähnlichen Wertpapieren sowie in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien zu Anlage-
instrumenten und -beschränkungen in Geldmarktpapieren an. Die jeweilige Restlaufzeit einer
einzelnen Anlage, wie im vorliegenden Absatz beschrieben, darf 3 Jahre nicht überschreiten.

Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere, welche die oben
erwähnten Kriterien nicht erfüllen, oder in solche Wertpapiere investieren, für welche die jewei-
lige Restlaufzeit durch Einsatz derivativer Instrumente reduziert wurde, wobei die jeweilige
Restlaufzeit einer einzelnen Anlage 5 Jahre nicht überschreiten darf. Für den restlichen Teil
des oben genannten Drittels darf der Teilfonds liquide Mittel halten.

Die durchschnittliche Restlaufzeit des gesamten Teilfonds darf 12 Monate nicht überschreiten.

Im Falle von zinsvariablen Wertpapieren ist für die Berechnung der jeweiligen Restlaufzeit der
einzelnen Anlage sowie der durchschnittlichen Restlaufzeit des Vermögens des Teilfonds der
nächste Zinstermin als endgültiger Fälligkeitstermin zu betrachten.

Alle Anlagen lauten auf Euro (EUR). Der Teilfonds darf höchstens bis zu einem Drittel seines
Vermögens in Währungen anderer OECD-Länder anlegen.

BSI Money Market Fund Sicav – USD

Der Teilfonds legt wenigstens zwei Drittel seines Vermögens entsprechend dem Grundsatz der
Risikostreuung in Anleihen, Wechseln und anderen festverzinslichen (einschliesslich Null-
kuponanleihen) und zinsvariablen gesicherten oder ungesicherten Wertpapieren (vorausge-
setzt, dass ihre Zinssätze wenigstens einmal jährlich an die Marktbedingungen angepasst wer-
den) von öffentlichen Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern, in
ähnlichen Wertpapieren sowie in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien zu Anlage-
instrumenten und -beschränkungen in Geldmarktpapieren an. Die jeweilige Restlaufzeit einer
einzelnen Anlage, wie im vorliegenden Absatz beschrieben, darf 3 Jahre nicht überschreiten.

Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere, welche die oben
erwähnten Kriterien nicht erfüllen, oder in solche Wertpapiere investieren, für welche die jewei-
lige Restlaufzeit durch Einsatz derivativer Instrumente reduziert wurde, wobei die jeweilige
Restlaufzeit einer einzelnen Anlage 5 Jahre nicht überschreiten darf. Für den restlichen Teil
des oben genannten Drittels darf der Teilfonds liquide Mittel halten.

Die durchschnittliche Restlaufzeit des gesamten Teilfonds darf 12 Monate nicht überschreiten.

Im Falle von zinsvariablen Wertpapieren ist für die Berechnung der jeweiligen Restlaufzeit der
einzelnen Anlage sowie der durchschnittlichen Restlaufzeit des Vermögens des Teilfonds der
nächste Zinstermin als endgültiger Fälligkeitstermin zu betrachten.

Alle Anlagen lauten auf US-amerikanische Dollar (USD). Der Teilfonds darf höchstens bis zu
einem Drittel seines Vermögens in Währungen anderer OECD-Länder anlegen.

BSI Money Market Fund Sicav – CHF

Der Teilfonds legt wenigstens zwei Drittel seines Vermögens entsprechend dem Grundsatz der
Risikostreuung in Anleihen, Wechseln und anderen festverzinslichen (einschliesslich Null-
kuponanleihen) und zinsvariablen gesicherten oder ungesicherten Wertpapieren (vorausge-
setzt, dass ihre Zinssätze wenigstens einmal jährlich an die Marktbedingungen angepasst wer-
den) von öffentlichen Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern, in
ähnlichen Wertpapieren sowie in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien zu Anlage-
instrumenten und -beschränkungen in Geldmarktpapieren an. Die jeweilige Restlaufzeit einer
einzelnen Anlage, wie im vorliegenden Absatz beschrieben, darf 3 Jahre nicht überschreiten.

Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere, welche die oben
erwähnten Kriterien nicht erfüllen, oder in solche Wertpapiere investieren, für welche die jewei-
lige Restlaufzeit durch Einsatz derivativer Instrumente reduziert wurde, wobei die jeweilige
Restlaufzeit einer einzelnen Anlage 5 Jahre nicht überschreiten darf. Für den restlichen Teil
des oben genannten Drittels darf der Teilfonds liquide Mittel halten.

Die durchschnittliche Restlaufzeit des gesamten Teilfonds darf 12 Monate nicht überschreiten.

Im Falle von zinsvariablen Wertpapieren ist für die Berechnung der jeweiligen Restlaufzeit der
einzelnen Anlage sowie der durchschnittlichen Restlaufzeit des Vermögens des Teilfonds der
nächste Zinstermin als endgültiger Fälligkeitstermin zu betrachten.

Alle Anlagen lauten auf Schweizer Franken (CHF). Der Teilfonds darf höchstens bis zu einem
Drittel seines Vermögens in Währungen anderer OECD-Länder anlegen.

Während der nächsten dreissig Tage haben jene Anteilinhaber, die mit den oben
erwähnten und erläuterten Änderungen nicht einverstanden sind, ein Anrecht auf –
kostenlose – Rücknahme sämtlicher oder eines Teils ihrer Anteile innerhalb der oben
erwähnten Teilfonds.

Ein neuer Verkaufsprospekt mit Datum «Januar 2004» wird ab 15. Dezember 2003 am Gesell-
schaftssitz des Repräsentanten sowie der Vertriebs- und Zahlstelle in der Schweiz, BSI AG,
Via Magatti 2, CH-6901 Lugano, verfügbar sein.

Luxemburg, 28. November 2003
Für den Verwaltungsrat
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